
    

 

 

 

 

 

 

 

    Amateursportverein KSV-LEICHTATHLETIK 
 

 

BESTÄTIGUNG EINSCHREIBEGEBÜHREN KSV-LEICHTATHLETIK 

     Nr. __________/2023 

 

Der unterfertige Günter Sölva, in seiner Eigenschaft als Präsident des 

Amateursportvereins KSV-Leichtathletik, mit Sitz in Kaltern, Sterngasse 7, 

Steuer-/Mehrwertsteuernummer des Vereins 01539120210 

 

     bestätigt  
 

von Herrn/Frau __________________________, wohnhaft in ___________________ 

 

_____________________, Steuernummer _____________________________ 

 

als rechtlicher Vertreter des/der Minderjährigen __________________________ 

 

geb. am ___________________ in _____________________,  

 

Steuernummer _______________________________, im Jahr 2023 den Betrag von 

 

 

     Euro __________________ 

 

als Einschreibegebühren des/der genannten Minderjährigen erhalten zu haben. 

 
Gemäß Artikel 15, Absatz i-quinquies, DPR 917/1986, sind 19% des bezahlten Betrages von 

der Einkommenssteuer Irpef steuerlich absetzbar, bei einem Höchstbetrag von 210 Euro. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen   Der Präsident  

 

 

 

Kaltern, den ______________ 

 

 
Nicht mehrwertsteuerpflichtig im Sinne des Artikels 4, DPR. Nr. 633/1972. Einnahmen von Nicht-Vereins- 

mitgliedern unterliegen der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

Stempelmarke zu Euro 2,00, wenn der Betrag höher als Euro 77,47 ist. Volontariatsvereine und von der CONI 

anerkannte Amateursportvereine (Gesetz Nr. 136/2018) sind von der Stempelgebühr befreit. 


